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Korporatismus 

1. 
»Korporatismus« bezeichnet ein bestimmtes 
Verhältnis zwischen einer politisch verfass
ten Gemeinschaft und in ihr bestehenden, 
zumeist nach ihrer wirtschaftlichen Tätig
keit definierten organisierten (>lnteressen<)
Gruppen, das diesen eine privilegierte Rolle 
im staatlichen und gesellschaftlichen Leben 
zuweist (vgl. Streeck/Kenworthy 2004). 

1.1. Der Begriff gehört zu den schillerndsten 
in der politischen Theorie. Er wird zur Be
zeichnung einer institutionellen Struktur, 
einer anti-liberalen und anti-parlamentari
schen Ideologie und einer sozialpartnerschaft
lichen politischen Pragmatik verwendet. Er 
kann affirmative oder pejorative Konnotatio
nen haben. 

1.2. Der Begriff des Korporatismus ist latei
nischen Ursprungs. >Corpus< kann Körper, 
Person, Gesamtheit und Körperschaft be
deuten. Die heute gebräuchliche Wortform 
ist in den 1970er Jahren auf dem Umweg über 
die US-amerikanische Politikwissenschaft in 
die deutsche Sprache eingewandert; sie dient 
als wertneutrale Bezeichnung für eine po
litisch-wirtschaftliche Verfassung, in der 
organisierte Interessen quasi-öffentliche Ord
nungsfunktionen ausüben. Die ältere deut
sche Form ist »Korporativismus«; sie bedeu
tet eine mehr oder weniger obligatorische, 
disziplinierende Bindung von Gruppeninte
ressen an ein wie immer definiertes >Gemein
wohl<. Entsprechende Bildungen werden 
nach wie vor im Französischen und im Italie
nischen verwendet, wo sie allerdings für eine 
gegen das Gemeinwohl gerichtete rücksichts
lose Durchsetzung von Partikularinteressen 
stehen. 

2. 
Der moderne Nationalstaat und die kapitalis
tische Marktwirtschaft verdrängten eine vor
moderne politisch-ökonomische Ordnung, 
die aus einer unübersehbaren Vielzahl und 
Vielfalt mit traditionellen Rechten und Pflich-
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ten ausgestatteter körperschaftlicher Gemein
schaften bestand. Trotz oft heftigen Wider
stands vermochten die Stände, Städte und 
Zünfte der vormoderne den Aufstieg bürokra
tischer Territorialherrschaft und die Ausbrei
tung von freien Märkten nicht zu verhindern. 
Der moderne politische und wirtschaftliche 
Liberalismus zielte in seiner radikalen Version 
auf die Eliminierung sämtlicher intermediä
rer, zwischen das Individuum und den Staat 
bzw. den Markt tretender Organisationen. Die 
Ausschaltung des Kollektivismus aus dem 
politischen und wirtschaftlichen Leben blieb 
jedoch eine Utopie. Modeme politische und 
wirtschaftliche Ordnungen haben sich in der 
Praxis mit der Existenz politischer Interes
sengruppen und dem Fortbestand kollekti
ver Organisierung im marktwirtschaftlichen 
Wettbewerb (Kammern, Gewerkschaften) ar
rangiert. 

3. 
Der Begriff des Korporatismus ist reich an his
torischen, systematischen, normativen und 
pragmatischen Bedeutungen. 

3.1. Korporatismus als institutionelle Struktur 
bezieht sich auf eine Form der Einordnung 
organisierter Interessen in die Verfassung 
moderner Nationalstaaten. Ein politisches Sys
tem trägt in dem Maße korporatistische Züge, 
wie in ihm die.funktionale Repräsentation sozia
ler Gruppen neben die territoriale Repräsenta
tion der Bürger durch allgemeine Wahlen und 
ein frei gewähltes Parlament tritt. Ein Wirt
schaftssystem enthält korporatistische Ele
mente, insofern Transaktionen in ihm nicht 
nur durch freie Preisbildung in kompetitiven 
Märkten gesteuert werden, sondern auch 
durch kollektive Vereinbarungen zwischen orga
nisierten Gruppen bzw. durch kollektive 
Selbstregulierung statt durch staatliche Re
gulierung. Wo, wie in zahlreichen europäi
schen Demokratien der Nachkriegszeit, terri
toriale und funktionale Repräsentation sowie 
Wettbewerb und Selbstregulierung nebenei
nander bestehen und sich ergänzen statt sich 
gegenseitig in Frage zu stellen, spricht man 
auch von >Neokorporatismus< bzw. >libera-

km
New Stamp



Korporatismus 

lern< Korporatismus (vgl. Lehmbruch 1977; 
Schmitter 1974). 

Korporatismus allgemein und auch der li
berale Korporatismus stehen in Opposition 
zum radikalen rousseauistischen bzw. jakobi
nischen Liberalismus der Französischen Re
volution. 1791 erklärte das Loi le Chapelier jeg
liche Organisation für illegal, die Gruppen 
von Bürgern vertrat, und damit, indem sie die 
direkte Beziehung zwischen Bürger und Staat 
unterbrach, die >volonte generale< durch Arti
kulation von Partikularinteressen verzerrte. 
Korporatismus unterscheidet sich ferner von 
jenem wirtschaftlichen Liberalismus, der 
etwa zur gleichen Zeit in England im Namen 
der Gewerbefreiheit mit Hilfe der Combinati
ons Acts die Gewerkschaften verbot. In beiden 
Fällen blieb die Spannung zwischen der sich 
jeweils herausbildenden modernen Staatstra
dition und der Organisation sozialer Grup
pen bis heute erhalten - in Frankreich in Ge
stalt der vorherrschenden Rolle des Staates in 
Politik und Gesellschaft (>Etatismus<) und in 
den angelsächsischen Ländern in einer >plura
listischen< politischen Verfassung, die Inte
ressengruppen lediglich als >pressure groups< 
bzw. >lobbies< anerkennt und Gewerkschaf
ten und Wirtschaftsverbändeweitwenigerin
stitutionell absichert als die Demokratien des 
europäischen Kontinents. 

Ebenfalls zu unterscheiden ist der Korpora
tismus heutiger Prägung von Gesellschafts
formationen, in denen die staatliche Willens
bildung überwiegend nicht durch Bürokratie 
oder Parlament bestimmt wird, sondern 
durch nach Berufen gegliederte Korporatio
nen. In der deutschen Tradition sind hier in 
erster Linie ständestaatliche Organisations
formen zu nennen, wie der von Adam Müller 
für Metternich entworfene sog. Klassenstaat 
(Müller 1809). Während dieständestaatlichen 
Ordnungskonzepte des 19. Jahrhunderts we
gen der Dynamik des wirtschaftlichen Wan
dels nie mehr waren als konservative Utopien, 
bedienten sich die faschistischen Regime des 
20. Jahrhunderts (Italien, Spanien, Portugal, 
Deutschland) korporativer Organisationsfor
men als Alternative zum Parlamentarismus. 
Allerdings waren die jeweiligen Korporatio-
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nen nur auf dem Papier autonom und un
terlagen der strikten Kontrolle durch den to
talitären Staatsapparat bzw. die Staatspartei 
(>Staatskorporatismus<). Sowohl in den tradi
tionalen ständestaatlichen als auch in den 
modernen faschistischen Ordnungsmodellen 
berührten sich korporatistische und organi
zistische Vorstellungen insofern, als Aufbau 
und Gliederung der Korporationen einer har
monischen Abstimmung der Funktionen ent
sprechen sollten, die die jeweiligen Gruppen 
im >Organismus< der Gesamtgesellschaft er
füllen sollten. 

Korporatistische Strukturelemente finden 
sich auch in sozialistischen und kommunisti
schen Gegenentwürfen zum liberalen Kapi
talismus. Anarchosyndikalistische und gil
densozialistische Ordnungskonzepte setzten 
dem bürokratischen Territorialstaat eine 
»Selbstverwaltung der Produzenten« entge
gen, die auch das Privateigentum an Produk
tionsmitteln überwinden sollte. Ähnliches 
gilt für die Rätebewegung, die in den Revolu
tionsjahren gegen Ende des Ersten Welt
kriegs Gewerkschaften und sozialdemokrati
sche Parteien als Anhängsel von Kapitalismus 
und Parlamentarismus bekämpfte und ein or
ganisch gegliedertes, von unten nach oben 
aufgebautes System von Wirtschaftsräten an
strebte, dem auch die Produktionsplanung 
obliegen sollte. In der Sowjetunion wurden 
die Räte (»Sowjets«) jedoch sehr bald von der 
bolschewistischen Partei übernommen und 
in Instrumente des Politbüros verwandelt. In 
Deutschland gelang es der sozialdemokrati
schen Partei und den Gewerkschaften, die Rä
tebewegung mit Hilfe des Betriebsräte- und 
Tarifvertragsgesetzes in die parlamentarische 
Demokratie und die Tarifautonomie einzug
liedern, wenn auch die Spannungen zwischen 
>Wirtschaftsdemokratie< und liberaler Demo
kratie bis zum Ende der Weimarer Republik 
andauerten. 

3.2. Korporatismus als Ideologie verstand sich 
v.a. als rechte, aber mitunter auch als linke 
Kritik des politischen und wirtschaftlichen 
Liberalismus, v.a. im 19.Jahrhundert und der 
Zwischenkriegszeit. 
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Konservative korporatistische Ideologien 
kritisierten die abstrakte Mechanik des allge
meinen Wahlrechts, das jedem Bürger ohne 
Gewichtung nach gesellschaftlicher Stellung 
und wirtschaftlichem Beitrag eine Stimme 
gab. Dies verhindere authentische politische 
Repräsentation und schaffe die Möglichkeit 
eines Umsturzes der gesellschaftlichen Ord
nung mit gesetzlichen Mitteln. Stattdessen 
sollte der Staatsaufbau die organische und 
notwendigerweise hierarchische Gliederung 
des sozialen Lebens abbilden und damit 
schützen. Die liberalen Kritiker ständestaatli
cher Ideen, unter ihnen Max Weber, betonten 
dagegen die Dynamik von Sozialstrukturen 
und wirtschaftlichen Funktionszuweisungen 
in modernen Gesellschaften, der gegenüber 
eine stabile politische Ordnung nur durch 
Ausdifferenzierung mit Hilfe abstrakter Bür
gerrechte gewonnen werden konnte. 

Auch der linkskorporatistische Antiliberalis
mus etwa des Gildensozialismus und des An
archosyndikalismus opponierte gegen eine 
Trennung von Staat und Gesellschaft. Der bü
rokratische Territorialstaat erschien ihm als 
parasitäres Instrument der Ausbeutung, auch 
weil er in seiner liberalen Form an die Respek
tierung des Privateigentums gebunden und 
deshalb unfähig war, in den kapitalistischen 
Markt zugunsten der Mehrheit der Gesell
schaftsmitglieder einzugreifen. In Überein
stimmung mit einigen konservativen Stände
staatstheorien betonte der >linke< Korporatis
mus die Krisenhaftigkeit freier Märkte, deren 
Überwindung er sich von einer politischen 
Steuerung der Wirtschaft durch Absprachen 
zwischen basisdemokratisch organisierten 
Produzenten versprach. 

3.3. Korporatismus als sozialpartnerschaftliche 
Pragmatik gehört zum postwar settlement zahl
reicher europäischer Demokratien nach 1945 
(vgl. Crouch 1993). Als ideelle Grundlagen 
können die katholische Soziallehre mit ihrem 
Subsidiaritätsprinzip, sozialdemokratische 
Theorien der >Gruppendemokratie< sowie 
Durkheims Versuch einer Rehabilitierung 
zunftähnlicher Berufsverbände im Rahmen 
einer vorsichtigen Revision des Rousseau-
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sehen Erbes der Französischen Revolution 
gelten. In seinem Werk über die Arbeitstei
lung betont Durkheim den Nutzen interme
diärer Organisationen für die soziale Inte
gration moderner, hochdifferenzierter und 
deshalb vom Staat allein nicht mehr regulier
barer Gesellschaften (vgl. Durkheim 1883). 
soziale Integration und Staatsentlastung wa
ren auch die bestimmenden Motive bei der 
Zuerkennung eines privilegierten Status an 
organisierte Gruppen, insbesondere an die 
Gewerkschaften, im demokratischen Nach
kriegskapitalismus v.a. derjenigen Staaten 
des europäischen Kontinents, in denen radi
kalliberale Traditionen weniger ausgeprägt 
waren (vgl. Siaroff 1999). Zwar blieb die Span
nung zwischen der parlamentarischen Demo
kratie und der Institutionalisierung von Inte
ressenverbänden als quasi-offiziellen Trägern 
der sozialen Ordnung (vgl. Streeck/Schmitter 
1985), und insbesondere der Tarifautonomie, 
grundsätzlich unaufgelöst. Sie wurde jedoch 
wegen ihrer befriedenden Wirkung und der 
besonders in den 1970er Jahren beobachteten 
wirtschaftlichen Überlegenheit sozialpart
nerschaftlicher Arrangements (vgl. Wilensky 
2002), v.a. bei der Eindämmung der Infla
tion durch >politischen Tausch< zwischen 
Regierung und Gewerkschaften, als unver
meidlich hingenommen (vgl. Lehmbruch/ 
Schmitter 1982; Schmitter/Lehmbruch 1979). 
Insgesamt zeichnete sich der liberale Korpo
ratismus bzw. Neo-Korporatismus der euro
päischen Nachkriegsdemokratien dadurch 
aus, dass er sich zwar wechselweise sowohl so
zialdemokratischer als auch christdemokrati
scher Rechtfertigungen bediente, im Kern je
doch eine pragmatische, an politischen und 
wirtschaftlichen Nutzenüberlegungen orien
tierte Akkommodierung starker Gewerk
schaften und Interessenverbände war. Spä
testens in den 1990er Jahren verlor der Neo
Korporatismus in einer veränderten, >globali
sierten< wirtschaftlichen Umwelt bei zurück
gehender Gewerkschaftsmacht seine prag
matische Attraktivität und wurde unter der 
Einwirkung eines erneuten Liberalisierungs
schubes weitgehend durch staatliche Dere
gulierungspolitik abgelöst. Heute überwie-
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gen deshalb die pejorativen Konnotationen 
des Begriffs. 
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